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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator 
Produktname : POLYWHITE 8625 RC WHITE ASBAG 25

Produktcode : 11600401

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Herstellung von Kunststoffen, inklusive Formulierung und Umwandlung.

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen vorhanden 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

1.4. Notrufnummer 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nicht eingestuft 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

Keine weiteren Informationen vorhanden 

2.2. Kennzeichnungselemente 
Aufgrund der Form (Kunststoffgranulat), in der das Material in Verkehr gebracht wird, besteht 

in Übereinstimmung mit Anhang 1, Kapitel 1.3.4.1 der Verordnung 1272/2008 keine Verpflichtung zur Kennzeichnung. 

2.3. Sonstige Gefahren 
Keine weiteren Informationen vorhanden 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe 
Nicht anwendbar 

3.2. Gemische

Dieses Gemisch enthält keine anzeigepflichtigen Substanzen gemäß den Kriterien aus 3.2 des Anhangs II der REACH-Verordnung 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Nach Hautkontakt kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und mit viel Wasser und Seife 
abwaschen. Nach Kontakt mit dem geschmolzenen Produkt betroffene Hautpartie rasch 
mit Wasser kühlen. Erstarrtes Produkt nicht von der Haut abziehen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung:  
Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe  hinzuziehen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Einatmen von staub kann die atemwege reizen.

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Das geschmolzene Produkt kann schwere Verbrennungen verursachen.

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel : Wassernebel. Trockenlöschmittel. Schaum. Kohlendioxid (CO2).
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brandgefahr : Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen. 

Kohlendioxid (CO2). Kohlenmonoxid. Gase/Dämpfe, giftig.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Keine weiteren Informationen vorhanden 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Staubentwicklung vermeiden. Für 
ausreichende Lüftung sorgen. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes 
Produkt.

6.1.2. Einsatzkräfte 

Keine weiteren Informationen vorhanden 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Reinigungsverfahren : Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Keine weiteren Informationen vorhanden 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Staubentwicklung vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Alle Zündquellen 

entfernen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Bei der Arbeit nicht 
essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Lager : Behälter trocken und dicht geschlossen halten.

Besondere Vorschriften für die Verpackung : Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Keine weiteren Informationen vorhanden 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter 

POLYWHITE 8625 RC WHITE ASBAG 25 

einatembarer Staub 10 mg/m³

DE alveolengängiger Staub 1,25 mg/m³

TITANIUM DIOXIDE (13463-67-7)

Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) 1,25 mg/m³ A (mg/m3)
10 mg/m³ E (mg/m3)

Deutschland TRGS 900 Anmerkung AGS,DFG

Deutschland TRGS 910 Akzeptanzkonzentration Hinweise

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Wenn eine lokale Absaugung nicht möglich oder unzureichend ist, muss der gesamte Arbeitsbereich ausreichend technisch belüftet werden.

Handschutz:

Geeignete Schutzhandschuhe tragen

Augenschutz:

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen

Haut- und Körperschutz:

Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen.
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Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Partikelfiltergerät (DIN EN 143).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Feststoff

Aussehen : Granulat.

Farbe : Weiß.

Geruch : Keine Daten verfügbar

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar

pH-Wert : nicht anwendbar

Verdunstungsgrad bezogen auf Butylacetat : nicht anwendbar

Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar

Siedepunkt : Zersetzt sich vor dem Sieden

Flammpunkt : Keine Daten verfügbar

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar

Dampfdruck : nicht anwendbar

Relative Dampfdichte bei 20 °C : nicht anwendbar

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar

Relative Gasdichte : nicht anwendbar

Löslichkeit : Wasser: unlöslich

Log Pow : nicht anwendbar

Viskosität, kinematisch : nicht anwendbar

Viskosität, dynamisch : nicht anwendbar

Explosive Eigenschaften : nicht anwendbar.

Brandfördernde Eigenschaften : nicht anwendbar.

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar

9.2. Sonstige Angaben 
Mindestzündenergie : nicht anwendbar

SADT : nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität 
Unter normalen Umständen keine. 

10.2. Chemische Stabilität 
Unter normalen Anwendungsbedingungen stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Keine(s) bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. - Nicht rauchen. 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Starke Säure. starke Laugen. Oxidationsmittel. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Bei Brand: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft

pH-Wert: nicht anwendbar
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Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft

pH-Wert: nicht anwendbar

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft

Karzinogenität : Nicht eingestuft

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition

: Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition

: Nicht eingestuft

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität 
Akute aquatische Toxizität : Nicht eingestuft

Chronische aquatische Toxizität : Nicht eingestuft

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

POLYWHITE 8625 RC WHITE ASBAG 25 

Persistenz und Abbaubarkeit Dieses Produkt ist nach bisherigen Erfahrungen inert und nicht abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

POLYWHITE 8625 RC WHITE ASBAG 25 

Log Pow nicht anwendbar

Bioakkumulationspotenzial Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

12.4. Mobilität im Boden 

POLYWHITE 8625 RC WHITE ASBAG 25 

Mobilität im Boden Mobilität/Bewertung:negativ.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine weiteren Informationen vorhanden 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Keine weiteren Informationen vorhanden 

ABSCHNITT 13: Sachgerechte Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Örtliche Vorschriften (Abfall) : Lokale Vorschriften über Entsorgung beachten.

Abfallentsorgung : Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter 
Weise beseitigt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

EAK-Code : 07 02 13 - Kunststoffabfälle

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA 

14.1. UN-Nummer 
UN-Nr. : Nicht anwendbar

UN-Nr. (IMDG) : Nicht anwendbar

UN-Nr. (IATA) : Nicht anwendbar

UN-Nr. (ADN) : Nicht anwendbar

UN-Nr. (RID) : Nicht anwendbar

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
Offizielle Benennung für die Beförderung : Nicht anwendbar

Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) : Nicht anwendbar

Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Nicht anwendbar

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : Nicht anwendbar

Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : Nicht anwendbar

14.3. Transportgefahrenklassen 
Nicht anwendbar. 
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14.4. Verpackungsgruppe 
Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe (IATA) : Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe (ADN) : Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe (RID) : Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren 
Nicht anwendbar. 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Landtransport

Keine Daten verfügbar

Seeschiffstransport

Keine Daten verfügbar

Lufttransport

Keine Daten verfügbar

Binnenschiffstransport

Keine Daten verfügbar

Bahntransport

Keine Daten verfügbar

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH Kandidatenstoff (SVHC-16/07/2019) 

Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Keine weiteren Informationen vorhanden 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Keine weiteren Informationen vorhanden 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2017/999

Änderungshinweise:

EU-Verordnungen.

Version Geändertes Element Modifikation Anmerkungen

2.24 8.1 > alveolengängiger Staub Geändert

2.24 15.1.1 > EU-Verordnungen > 
Reach Candidate

Geändert

2.24 16 > Verweis auf die Verordnung 
über das SDB

Geändert

2.25 15.1.1 > EU-Verordnungen > 
Reach Candidate

Geändert

2.26 8.1 > Zu überwachende 
Parameter > TITANIUMDIOXIDE 
> Russische Föderation

Hinzugefügt

2.26 8.2 > Haut- und Körperschutz Geändert

2.26 8.2 > Atemschutz Geändert

2.26 11.1 > Akute Toxizität Geändert
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2.26 12.1 > Toxizität Hinzugefügt

2.27 15.1.1 > EU-Verordnungen > 
Reach Candidate

Geändert

2.28 15.1.1 > EU-Verordnungen > 
Reach Candidate

Geändert

2.29 1.3 > Firma Geändert

2.30 4.2 > Symptome/Wirkungen nach 
Einatmen

Geändert

2.30 15.1.1 > EU-Verordnungen > 
REACH Annex XIV

Hinzugefügt

2.30 16 > Haftungsausschluss des 
Unternehmens

Hinzugefügt

2.31 15.1.1 > EU-Verordnungen > 
Reach Candidate

Geändert

2.32 16 > Änderungshinweise Hinzugefügt

Abkürzungen und Akronyme:

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006

SVHC Substance of very high concern

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport

IATA Verband für den internationalen Lufttransport

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstraßen

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter

MARPOL 73/78 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 
1978. ("MARPOL" is short for marine pollution and 73/78 short for the years 1973 and 1978.)

IBC The International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in 
Bulk

OSHA Bundesagentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz der Vereinigten Staaten

TWA Zeitlich gewichteter Mittelwert

STEL Occupational Exposure Limits - Short Term Exposure Limits (STELs)

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TLV Expositionsgrenzwert

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen unserem Wissenstand zum Datum der Veröffentlichung. Dieses Dokument soll Benutzern 

allgemeine Informationen zur sicheren Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und Freigabe vermitteln und 

begründet keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Gütevorschrift, auch nicht für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen

bestimmten Zweck. Benutzer müssen das Produkt vor dessen Verwendung auf seine Eignung für den vorgesehenen Zweck prüfen und seine

sichere und gesetzlich zugelassene Anwendung bestätigten. 

Neben den konkret in diesem Dokument angeführten verbotenen Verwendungen kann LyondellBasell auch den Verkauf seiner Produkte für 

bestimmte Anwendungen verbieten oder beschränken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren LyondellBasell-Vertreter oder 

besuchen Sie die LyondellBasell Website unter: https://www.lyondellbasell.com/en/products-technology/product-safety-stewardship/ 

Der in Abschnitt 1 erwähnte Handelsname ist eine Marke der LyondellBasell Unternehmensgruppe. 
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Sehr geehrte Frau Christel, 

 

aufgrund der Kenntnis der Ausgangsmaterialien können wir bestätigen, dass in allen durch uns an die 

Firma Heinz, Werner gelieferten Masterbatches folgende Stoffe keine Verwendung finden und somit 

der Grenzwert von 0,1% nicht überschritten wird: 

 

SVHC (ECHA Liste zum 16.07.2019) 

 

Sofern erforderlich sind die verwendeten Rohstoffe durch unsere Lieferanten bei der ECHA 

(Europäische Chemikalienagentur) registriert bzw. vorregistriert. 

 

Diese Erklärung bezieht sich auf das Masterbatch an sich so wie geliefert. 

Die Angaben basieren auf dem aktuellen Wissenstand und den vorliegenden Erklärungen unserer 

Lieferanten. 

Da wir als Hersteller keinen Einfluss auf die Verarbeitung und das Einsatzgebiet des Masterbatches 

haben ist die Eignung des Fertigartikels bezüglich nationaler und internationaler Gesetzgebung an 

diesem zu prüfen. 

 

 

AW Kunststoff Farbkonzentrate GmbH 

 

i.A. Steffen Sagert 

 

 

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und trägt deshalb keine Unterschrift  
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PRODUCT

PRODUCT CODE 1DH41A00

VERSION 1.1
VALID TO This document is valid until the next relevant legislative, regulatory and /or 

compositional change.
CONCLUSION EU Based on the info received from our suppliers of the raw materials, we confirm 

that the composition complies with the EU legislation as mentioned below for 
the different component types. It is up to the producer of the finished article to 
verify that migration limitation is not exceeded.

1935/2004/EC This product complies with the relevant requirements of Regulation (EC) No 
1935/2004 (Framework Regulation) as applicable to intermediate materials.
Migration studies on samples of TiO2 with Alumina treatment were tested by 
one of our suppliers with 8% and 95% Ethanol as simulant. The typical protocol 
of boiling for two hours, followed by incubation for 10 days was used. The 
simulant samples were tested for aluminum and the element was not detected 
with a detection limit of 1ug/mL.

2023/2006/EC This product complies with the relevant requirements of Good Manufacturing 
Practice (EC) No 2023/2006 (including all amendments) applicable to 
intermediate materials.

EU 10/2011 All the polymers and intentionally added additives comply with the 
requirements of Regulation (EU) No 10/2011 and its amendments, applicable 
to intermediate materials; published before the print date of this document. 
Information regarding components subject to further specific limitations and 
concerning the presence of dual-use additives is given hereunder.

Migration Limits Ref No Annex II - Aluminium - 1 mg/kg SML
Ref No Annex II - Zinc - 5 mg/kg SML

Dual use additives FCM No 21  - Ref No 42500 - E170
FCM No 41 - Ref No 56486 - E471
FCM No 610 - Ref No 93440 - E171

AP(89)1 All pigments comply with resolution AP(89)1
French Positive List All pigments are listed on the French positive list, Brochure No 1227 and meet 

its purity requirements.

Appropriate overall and specific migration tests on the final material or article will determine the regulatory 
suitability for contact with different food types and various end-use conditions.However these are beyond the 
control of LyondellBasell and are a part of the responsibility of the user of this product.

Date :27/09/2021

This document is created electronically and is valid without signature. Original text: English



Information in this document is accurate to the best of our knowledge at the date of publication. The document is designed to provide users general information 
for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and does not constitute any warranty or quality specification, either express or 
implied, including any warranty of merchantability or fitness for any particular purpose. Users shall determine whether the product is suitable for their use and 
can be used safely and legally. 
In addition to any prohibitions of use specifically noted in this document, LyondellBasell may further prohibit or restrict the sale of its products into certain 
applications. For further information, please contact a LyondellBasell representative or visit the LyondellBasell website at: 
https://www.lyondellbasell.com/en/products-technology/product-safety-stewardship/ 
The Trademark referenced within the product name is owned or used by the LyondellBasell family of companies.






